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Hinweise zum Ausfüllen 
 
zu Karte und lfd. Nr. 
Jedem Gebäude soll eine Nr. zugewiesen werden. Diese ist in die Spalte „lfd. Nr.“ zu übertragen. 
Gebäude, die in der Karte nicht dargestellt sind, sind einzuzeichnen, zu nummerieren, zu 
bezeichnen und deren Nutzung anzugeben. Außerdem ist auch die Grundfläche dieses 
Gebäudes anzugeben (m²-Zahl) oder das Seitenverhältnis (Länge x Breite). 
Sofern die vorgesehenen Zeilen nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein Beiblatt hinzu. 
 
 
zu Bezeichnung 
Hier ist anzugeben, um welche Art von Gebäude es sich handelt, z.B. Wohnhaus, Garage, 
Wintergarten, Viehstall, Geräteschuppen, Büroraum, Werkstatt, Gewerbehalle, Lagerhalle, 
Holzlege usw. 
 
 
zu Nutzung 
In manchen Fällen ist es ratsam, die Nutzung anzugeben, um etwaige Unklarheiten zu beseitigen, 
so z.B. bei einem an das Wohnhaus angebauten Wintergarten, wenn ein Zugang vom Haus 
möglich ist. 
 
 
zu Geschoße 
Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. 
Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dabei wird aber berücksichtigt, wenn nur ein 
Teil des Wohnhauses unterkellert ist. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie 
teilweise oder voll ausgebaut sind.  
Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden 
dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich 
an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben 
außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.  
 
Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei 
sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche 
in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder für die Beitragsbemessung 
maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete 
Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke vorhergehenden Satzes. 
 
Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag festgesetzt worden ist, später bebaut, so 
wird der Beitrag nach berechnet.  
 
 
zu Ausbauzustand 
In Fällen, in denen das Gebäude nur teilweise unterkellert, ist „teilweise“ anzugeben. Verfügt das 
Gebäude über keinen Keller, ist „nicht“ anzukreuzen. 
In Fällen, in denen das Dachgeschoss nur teilweise ausgebaut ist, ist ebenfalls „teilweise“ 
anzugeben. 


